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Europarechtliche Aspekte des 
Arbeitskampfrechts 
– Anmerkungen zu EuGH Rs. C-
438/05 v. 11.12.2007 und EuGH 
Rs. C-341/05 v. 18.12.2007 
 
I.  Arbeitskampf bei „Off- 
 Shoring“ innerhalb der EG 
 
Die Verlagerung von Arbeitsplätzen 
in Länder mit günstigeren Rahmen-
bedingungen (sog. „Off-Shoring“) 
beherrscht gegenwärtig die Diskus-
sion in Politik und Wirtschaft. Die 
Gewerkschaften versuchen dieser 
Entwicklung zunehmend durch Ar-
beitskämpfe bzw. Drohung mit Ar-
beitskampfmaßnahmen entgegen zu 
wirken. Aktuellstes Beispiel hierfür 
ist die Verlagerung von 2.300 Ar-
beitsplätzen des finnischen Mobilte-
lefonherstellers Nokia innerhalb der 
EG von Bochum nach Rumänien. 
Der Vorsitzende der IG-Metall 
drohte bereits am 22.01.2008 mit 
Arbeitskampf, falls das Unterneh-
men an seinen Absichten festhält. 
Der EuGH hat sich in einem aktu-
ellen Urteil mit der Problematik 
von Arbeitskampf und Niederlas-
sungsfreiheit (Art. 43 EG) beschäf-
tigt. Die Auffassung des Gerichts 
könnte hierbei auch nachhaltige 
Wirkung auf das deutsche Arbeits-
kampfrecht haben. 
 
1. Entscheidung des EuGH 
 
a) Ein Fährunternehmen beabsich-
tigte, ein Schiff, das unter finnischer 
Flagge fuhr, umzuflaggen und in 
Estland registrieren zu lassen. Schif-
fe sind gemäß Art. 92 ff. des See-

rechtsübereinkommens der Verein-
ten Nationen (UNCLOS) der aus-
schließlichen Hoheitsgewalt des 
Flaggenstaates unterworfen. Diese 
Hoheitsgewalt umfasst gemäß Art. 
94 UNCLOS insbesondere auch 
soziale Angelegenheiten und Ar-
beitsbedingungen. Insoweit war das 
Schiffsunternehmen durch die fin-
nische Beflaggung an finnisches 
Recht und den geltenden einschlägi-
gen Tarifvertrag gebunden. Die 
Löhne estnischer Besatzungen sind 
vergleichsweise niedriger. Nach Ab-
lauf der Friedenspflicht kündigte die 
Gewerkschaft einen Streik an und 
forderte das Fährunternehmen auf, 
das Umflaggungsvorhaben auf-
zugeben bzw. sich unabhängig von 
einer Umflaggung zu verpflichten, 
weiterhin nach finnischem Recht 
und dem geltenden Tarifvertrag zu 
handeln. Ferner dürfe es nicht zu 
Entlassungen der Arbeitnehmer des 
betreffenden Schiffes kommen. Die 
Gewerkschaft äußerte gegenüber der 
Presse, das Vorgehen sei eine Maß-
nahme zur Erhaltung finnischer Ar-
beitsplätze. 
 
b) Zunächst stellt der EuGH he-
raus, dass der sachliche Anwen-
dungsbereich der Niederlassungs-
freiheit (Art. 43 EG) auch bei kol-
lektiven Maßnahmen von Gewerk-
schaften eröffnet ist. Die Grundfrei-
heit sei nicht auf Akte staatlicher 
Behörden begrenzt, sondern umfas-
se ebenso andere Regelwerke, die 
abhängige Erwerbstätigkeit, selb-
ständige Arbeit und die Erbringung 
von Dienstleistungen kollektiv re-
geln. Einige Mitgliedstaaten regeln 
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die Arbeitsbedingungen durch staat-
liche Gesetze und Verordnungen, 
andere durch von Privatpersonen 
vorgenommene Maßnahmen. Zur 
Vermeidung von Ungleichheiten 
zwischen Mitgliedstaaten wird da-
her eine Beschränkung der Grund-
freiheit auf Maßnahmen öffentli-
cher Gewalt ausgeschlossen. Soweit 
das nationale Recht Privaten im 
Rahmen der Koalitionsfreiheit 
rechtliche Autonomie zusichere und 
kollektive Maßnahmen das Mittel 
zur Erreichung arbeitsrechtlicher 
Maßnahmen darstellen, fallen diese 
unter den Anwendungsbereich von 
Art. 43 EG. Die Grundfreiheiten 
würden ansonsten unterlaufen, 
wenn staatliche Hindernisse durch 
Hindernisse privatrechtlicher Natur 
im Rahmen der durch nationales 
Recht gewährten rechtlichen Auto-
nomie ersetzt werden könnten. Die-
se Auslegung sei auch nicht auf qua-
siöffentliche Einrichtungen oder 
Vereinigung mit quasilegislativen 
Befugnissen begrenzt. Demnach 
verleihe Art. 43 EG privaten Unter-
nehmen Rechte, die unmittelbar 
gegenüber einer Gewerkschaft oder 
einem Gewerkschaftsverbund gel-
tend gemacht werden können. 
 
Zudem wird klargestellt, dass Art. 
137 Abs. 5 EG keine Beschränkung 
des Anwendungsbereichs der 
Grundfreiheiten darstellen kann. 
Die Mitgliedstaaten seien hierdurch 
zwar befugt, das Koalitions- und 
Streikrecht festzusetzen. Diese Be-
fugnis werde jedoch nicht durch 
Art. 137 Abs. 5 EG außerhalb der 
Grundfreiheiten, sondern vielmehr 

nur als Ausnahme zu Maßnahmen 
der Gemeinschaft nach Art. 137 
Abs. 1 und Abs. 2 EG gewährleistet. 
Ebenso könne die Rechtsprechung 
des EuGH zu Art. 81 Abs. 1 EG 
(ex-Art. 85 EG) nicht analog auf die 
Grundfreiheiten übertragen werden. 
Wenn sich eine Vereinbarung oder 
Tätigkeit außerhalb des Geltungsbe-
reichs der Wettbewerbsvorschriften 
befindet, bedeute dies nicht zwin-
gend, dass sie auch außerhalb des 
Geltungsbereichs der Vorschriften 
über den freien Verkehr liege. Das 
Streikrecht als Grundrecht, das fes-
ter Bestandteil der allgemeinen 
Grundsätze des Gemeinschafts-
rechts ist, schränke ferner nach stän-
diger Rechtsprechung des EuGH 
nicht den Anwendungsbereich der 
Grundfreiheiten ein. Denn dieses 
Grundrecht könne seinerseits auch 
nicht schrankenlos ausgeübt wer-
den. Es sei jedoch grundsätzlich ge-
eignet, die Beschränkung einer 
Grundfreiheit zu rechtfertigen. 
 
Der EuGH legt weiterhin dar, dass 
der Schutz des Art. 43 EG die In-
ländergleichbehandlung in einem 
Aufnahmemitgliedstaat und die Un-
terlassung von Hindernissen durch 
den Herkunftsmitgliedstaat bei der 
Niederlassung eines seiner Staatsan-
gehörigen oder einer nach seinem 
Recht gegründeten Gesellschaft in 
einem anderen Mitgliedstaat glei-
chermaßen umfasst. Die Grundfrei-
heit würde leer laufen, wenn ein 
Herkunftsstaat ein Unternehmen an 
sein Hoheitsgebiet binden könnte. 
Kollektive Maßnahmen, die geeig-
net sind, den Gebrauch der Nieder-
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lassungsfreiheit weniger attraktiv 
oder zwecklos zu machen, beschrän-
ken nach Auffassung des EuGH 
diese Grundfreiheit. Der Gerichts-
hof stellt entsprechend früherer Ent-
scheidungen insoweit auf die tat-
sächliche objektive Wirkung der 
Maßnahme unabhängig von der 
Willensrichtung der Gewerkschaft 
ab. 
 
Die Beschränkung der Niederlas-
sungsfreiheit kann nach stetiger 
Rechtsprechung des EuGH nur ge-
rechtfertigt sein, wenn berechtigte 
und mit dem EG-Vertrag zu verein-
barende Ziele verfolgt werden, die 
durch zwingende Gründe des Allge-
meininteresses gerechtfertigt sind 
und die Beschränkung zudem erfor-
derlich ist. Die Durchführung kol-
lektiver Maßnahmen zielt auf den 
Schutz der Arbeitnehmer, der vom 
EuGH bereits als zwingender 
Grund des Allgemeininteresses aner-
kannt ist. Der EuGH führt ferner 
aus, dass die Gemeinschaft gemäß 
Art. 3 Abs. 1 c, j und Art. 2 EG 
auch eine soziale Ausrichtung habe. 
Hierunter fallen unter anderem die 
Förderung eines hohen Beschäfti-
gungsniveaus sowie die Verbesse-
rung der Arbeitsbedingungen und 
die Sicherstellung angemessenen 
sozialen Schutzes (Art. 136 EG). 
Insoweit seien die nationalen Ge-
richte gehalten, in einem ersten 
Schritt zu prüfen, ob die kollektiven 
Maßnahmen diesen anerkannten 
Zielen dienen. Dies sei zu vernei-
nen, wenn diese Ziele nicht ernst-
lich bedroht seien. In einem zweiten 
Schritt müsse die Erforderlichkeit 

der kollektiven Maßnahme zur Er-
reichung des Zwecks geprüft wer-
den. Hierbei sei insbesondere auf 
die Ausschöpfung milderer Mittel 
einzugehen. 
 
2. Bisherige Rechtslage in Deutsch-
 land 
 
In Deutschland hat sich vor allem 
die IG Metall zum Ziel gesetzt, die 
Verlagerung von großen Unterneh-
men ins Ausland zu verhindern. 
Hierzu werden Forderungen gegen 
die Arbeitgeber erhoben, einen 
Haustarifvertrag oder einen be-
triebsbezogenen Verbandstarifver-
trag als „tariflichen Sozialplan“ ab-
zuschließen, um die Nachteile einer 
bevorstehenden Betriebsänderung 
auszugleichen. Zur Durchsetzung 
der Forderungen werden Arbeits-
kampfmaßnahmen angedroht. Die-
se Forderungen verdecken jedoch 
lediglich die eingangs dargestellte 
Intention der Gewerkschaft, eine 
Verlagerung zu verhindern. Denn 
die Betriebsverlagerung ins Ausland 
ist von der Unternehmerautonomie 
(Art. 12 Abs. 1 GG) grundrechtlich 
geschützt, sodass ein hierauf gerich-
teter Arbeitskampf rechtswidrig wä-
re (LAG Schleswig-Holstein, DB 
2003, 1336). Der Ausschluss einer 
Standortverlagerung kann daher 
nicht durch Tarifvertrag geregelt 
werden (vgl. § 1 TVG). Jedoch las-
sen die deutschen Arbeitsgerichte 
Arbeitskampfmaßnahmen zu, die 
im Grundsatz auf tariffähige Forde-
rungen ausgerichtet sind, obgleich 
diesen faktisch die gleiche ein-
schränkende Wirkung auf die Un-
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ternehmerautonomie zukommt. 
Nach Auffassung des BAG dürfen 
Gewerkschaften zu Streiks für einen 
Tarifvertrag aufrufen, der wirt-
schaftliche Nachteile einer Betriebs-
veränderung ausgleichen soll, ob-
gleich nach §§ 111, 112 BetrVG 
Arbeitgeber und Betriebsrat für die 
Aufstellung betriebsbezogener Sozi-
alpläne zuständig sind. Das BetrVG 
schränke die Befugnis der Tarifver-
tragsparteien nicht ein. Die Ge-
werkschaften dürften hierbei auch 
weitgehende Tarifforderungen stel-
len, da der Forderungsumfang der 
Koalitionsbetätigungsfreiheit (Art. 9 
Abs. 3 GG) unterfalle und daher 
gerichtlicher Kontrolle entzogen sei, 
soweit er sich auf ein tariffähiges 
Ziel richtet (BAG, Urt. v. 
24.04.2007 – 1 AZR 252/06; Hess-
LAG, Urt. v. 02.02.2006 – 9 Sa 
915/05). 
 
3.  Anmerkungen 
 
a) Die aufgezeigte Rechtsprechung 
des BAG kann nach dem Urteil des 
EuGH nicht auf Fälle angewandt 
werden, in denen eine transnationa-
le Betriebsverlagerung innerhalb der 
EG durchgeführt werden soll. Die 
Forderungen der Gewerkschaft nach 
einem Sozialtarifplan – ggf. unter 
Androhung von Arbeitskampfmaß-
nahmen – stellen eine kollektive 
Maßnahme dar, die dem sachlichen 
Anwendungsbereich der Niederlas-
sungsfreiheit (Art. 43 EG) unter-
fällt. Soweit diese Forderungen das 
„Off-Shoring“ innerhalb der EG 
weniger attraktiv machen, beschrän-
ken sie auch die Grundfreiheit. Dies 

wird insbesondere anzunehmen 
sein, wenn eine kumulative Betrach-
tung der erhobenen Forderungen 
(hierzu Kissel, Arbeitskampfrecht, 
2002, § 24 Rn 11; Rolfs/Clemens, 
DB 2003, 1678, 1681) zu dem Er-
gebnis gelangt, dass die Betriebsver-
lagerung wirtschaftlich nicht um-
setzbar wäre. Die Beschränkungen 
der Niederlassungsfreiheit durch die 
dargestellten kollektiven Maßnah-
men der Gewerkschaften werden 
nach gegenwärtiger Gesetzeslage in 
Deutschland kaum zu rechtfertigen 
sein. Das Ziel der Sozialtarifverträge 
bei Betriebsverlagerungen wird zwar 
von Art. 136 EG und der Gemein-
schaftscharta der sozialen Grund-
rechte der Arbeitnehmer grundsätz-
lich als „angemessener sozialer 
Schutz“ erfasst. Soweit jedoch be-
reits die Aufstellung des Sozialplans 
nach §§ 111, 112 BetrVG eingelei-
tet und hierdurch mithin bereits ein 
angemessener sozialer Schutz ge-
währleistet ist, könnte kollektiven 
Maßnahmen der Gewerkschaften 
bereits ein gemeinschaftsrechtlich 
anerkanntes Ziel fehlen. Denn der 
soziale Schutz ist insbesondere 
durch den zwingenden Spruch der 
unabhängigen Einigungsstelle im 
Falle einer nicht erfolgten Einigung 
über den Sozialplan (§ 112 Abs. 4 
BetrVG) nicht ernsthaft gefährdet. 
Jedenfalls muss vor diesem Hinter-
grund die Erforderlichkeit der kol-
lektiven Maßnahmen verneint wer-
den, da durch das Verfahren gemäß 
§§ 111, 112 BetrVG ein milderes 
und gleich effektives Mittel zur Ver-
fügung steht. Das Verfahren stellt 
sich als milderes Mittel dar, da die 
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Einigungsstelle die sozialen Belange 
der betroffenen Arbeitnehmer eben-
so wie die wirtschaftliche Vertret-
barkeit für das Unternehmen zu 
würdigen hat (§ 112 Abs. 5 S. 1 
BetrVG). Zudem sind Arbeits-
kampfmaßnahmen zur Erzwingung 
eines Sozialplans im Verhältnis von 
Arbeitgeber und Betriebsrat gesetz-
lich ausgeschlossen (§ 74 Abs. 2 
Satz 1 BetrVG). Hierbei ist das Ver-
fahren zur Erreichung angemesse-
nen sozialen Schutzes auch gleich 
effektiv, zumal es sich um ein über 
Jahrzehnte bewährtes Verfahren 
handelt. Die Interessen der Arbeit-
nehmer werden durch den Einlas-
sungszwang des Arbeitgebers be-
rücksichtigt, so dass sogar eine Ein-
flussnahme auf die unternehmeri-
sche Entscheidung ermöglicht ist 
(vgl. BAG, Urt. v. 2.4.1982 – 1 
ABR 3/80, DB 1982, 1727). 
 
b) Beachtlich erscheint bei dem Ur-
teil des EuGH zunächst die hori-
zontale Anwendung der Niederlas-
sungsfreiheit auf private Wirt-
schaftsteilnehmer. Hierdurch er-
langt das Urteil des EuGH für die 
Auslegung der Grundfreiheiten eine 
ähnliche Bedeutung wie das Lüth-
Urteil (BVerfGE 7, 198) für die 
Auslegung des Grundgesetzes. Der 
EuGH bezieht sich jedoch in seiner 
Argumentation nicht auf eine 
„objektive Werteordnung“ der 
Grundfreiheiten, sondern geht von 
dem Gedanken aus, dass das EG-
Recht allgemein vor Hemmnissen 
des gemeinsamen europäischen 
Marktes schützt. Diese Markthin-
dernisse können vor allem durch 

Behörden der Mitgliedstaaten verur-
sacht werden, gegen die die Vor-
schriften über den freien Verkehr 
vorrangig gerichtet sind. Die EU-
Wettbewerbsregelungen hingegen 
richten sich vorrangig gegen privat-
rechtliche Unternehmen, die Mo-
nopole darstellen oder Kartelle bil-
den und so den europäischen Markt 
beeinträchtigen könnten (krit. 
Rothbard, Man, Economy & Sta-
te/Power & Market, 2004, S. 
1117). Dementsprechend ist nach 
Auffassung des EuGH anerkannt, 
dass auch Private den Markt im Sin-
ne des EG-Rechts behindern kön-
nen. Der Generalanwalt Maduro 
stellt demzufolge für die horizontale 
Anwendbarkeit der Grundfreiheiten 
darauf ab, dass Private die gleiche 
„normative und sozioökonomische 
Macht, die staatlichen Behörden 
eigen ist“ (Schlussanträge des Gene-
ralanwalts Maduro v. 23.05.2007, 
Rn 41), ausüben können. Der 
EuGH betont in seinem Urteil, dass 
Gewerkschaften eine weitreichende 
rechtliche Autonomie durch den 
Staat unabhängig von quasilegislati-
ven Befugnissen oder einer quasi-
öffentlichen Stellung übertragen sei. 
Diese Auslegung wird insbesondere 
der Stellung der Tarifvertragspartei-
en gerecht. Denn die Koalitionsfrei-
heit ist nicht nur liberales subjekti-
ves Freiheitsrecht, sondern wird 
zugleich als „soziales Schutzrecht“ 
und objektives Ordnungsprinzip 
v e r s t a n d e n  ( S c h o l z ,  i n : 
Maunz/Dürig, GG, Art. 9 Rn 155, 
164). Den Koalitionen wird ein 
staatsfreier Autonomiebereich zuge-
sichert (Scholz, in: Maunz/Dürig, 
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GG, Art. 9 Rn 166). Dieses Privileg 
setzt die Tarifvertragsparteien in 
Stand, Regelungen zu treffen, die 
den Markt wie die Regelungen eines 
Mitgliedstaates behindern können. 
Soweit die Tarifvertragsparteien 
derartig weitreichende Privilegien 
durch den Staat genießen, über-
zeugt die horizontale Anwendung 
der Grundfreiheiten. Allerdings un-
terbleibt eine intensive Auseinan-
dersetzung mit der hierdurch vorge-
nommenen Beschränkung der Pri-
vatautonomie der Tarifvertragspar-
teien durch den EuGH (krit. 
Streinz/Leible, EuZW 2000, 459, 
467). Dies erscheint insbesondere 
vor dem Hintergrund fraglich, dass 
der Gerichtshof die horizontale An-
wendung der Grundfreiheiten aus-
drücklich nicht auf quasilegislative 
Tätigkeit oder staatsgleiche Private 
begrenzt, sondern sich vorrangig auf 
die einheitliche und effektive An-
wendung des EG-Rechts beruft. 
 
c) Zur Rechtfertigung der kollekti-
ven Maßnahmen führt der EuGH 
nicht den Schutz der Koalitionsfrei-
heit nach Art. 11 Abs. 1 EMRK an. 
Die Gemeinschaft ist mangels Bei-
tritt nicht an die EMRK gebunden. 
Der EuGH wertet die EMRK wie 
die Grundrechte der Verfassungen 
der Mitgliedstaaten lediglich als 
Rechtserkenntnisquelle, um unter 
Berücksichtigung der Gemein-
schaftsinteressen die Gemeinschafts-
grundrechte abzuleiten. Im vorlie-
genden Fall macht der EuGH hier-
zu ausschließlich die finnische Ver-
fassung fruchtbar. Nach Art. 11 
Abs. 2 EMRK kann die Koalitions-

freiheit jedoch aufgrund der Freihei-
ten anderer eingeschränkt werden, 
die gesetzlich vorgesehen und in ei-
ner demokratischen Gesellschaft 
notwendig sind. Insoweit liegt auch 
hier eine Schranke der Koalitions-
freiheit vor, die mit der Niederlas-
sungsfreiheit abgewogen werden 
muss. Diese Abwägung kann in 
dem vorliegenden Fall zu keinem 
anderen Ergebnis führen. 
 
d) Der EuGH bestärkt mit seinem 
Urteil die wirtschaftlich schwächer 
entwickelten Beitrittsländer darin, 
die Angleichung der Lebensverhält-
nisse durch internen Wettbewerb in 
der EU zu erreichen (vgl. Art. 158 
EG). Diesen Wettbewerb können 
diese Länder nur bestehen, wenn sie 
durch attraktive Bruttolöhne sowie 
Steuer- und Sozialpolitik bessere 
Rahmenbedingungen schaffen und 
so Nachteile gegenüber den großen 
Wirtschaftsnationen, z.B. in Bezug 
auf die Infrastruktur, ausgleichen. 
Das Urteil kommt so den Interessen 
der Beitrittsländer entgegen. Der 
ehemalige slowakische Ministerprä-
sident Dzurinda forderte dement-
sprechend mehr internen Wettbe-
werb in der EU zuzulassen, da ein 
gemeinsames Sozialmodell nur Fik-
tion sein kann (FAZ, 21.06.2007, 
S. 15). 
 
II. Arbeitskampf bei Arbeitneh-

merentsendung innerhalb der 
EG 

 
Eine weitere Entscheidung des 
EuGH betrifft den Arbeitskampf 
bei grenzüberschreitender Arbeit-
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nehmerentsendung innerhalb der 
EG. Hierbei knüpft der EuGH un-
mittelbar an das oben aufgezeigte 
Urteil an. 
 
1. Entscheidung des EuGH 
 
Nach schwedischem Recht sind kei-
ne allgemeinverbindlichen Lohn- 
und Gehaltstarifverträge vorgese-
hen. Ein gesetzlicher Mindestlohn 
für nach Schweden entsandte Ar-
beitnehmer existiert nicht. Die Ge-
werkschaften können stattdessen 
kollektive Maßnahmen ergreifen, 
um Arbeitgeber zur Unterzeichung 
eines Tarifvertrags zu zwingen. Ein 
lettisches Bauunternehmen entsand-
te Arbeitnehmer nach Schweden. 
Daraufhin trat die schwedische Bau-
arbeitergewerkschaft in Verhand-
lungen mit dem Unternehmen. 
Nach Abbruch der Tarifverhand-
lungen blockierte die Gewerkschaft 
sämtliche Baustellen. 
 
Nach dem Schlussantrag des Gene-
ralanwalts Paolo Mengozzi stellen 
Streiks der Gewerkschaften und 
Baustellenblockaden zulässige Maß-
n a h m e n  d a r ,  u m  s o g . 
„Sozialdumping“ zu verhindern und 
stehen in Einklang mit der europäi-
schen Entsenderichtlinie. Dieser 
Auffassung tritt der EuGH in sei-
nem Urteil mit beachtlichen Argu-
menten entgegen. 
Eine kollektive Maßnahme, die sich 
gegen ein Unternehmen eines Mit-
gliedstaates bei einer länderübergrei-
fenden Dienstleistung richtet, un-
terfalle dem sachlichen Anwen-
dungsbereich der Dienstleistungs-

freiheit (Art. 49 Abs. 1 EG). Die 
Grundfreiheit umfasse hierbei auch 
Regelwerke nicht öffentlich-
rechtlicher Natur, soweit sie die 
Erbringung von Dienstleistungen 
kollektiv regeln. Der EuGH sieht es 
hierbei bereits als Beschränkung der 
Dienstleistungsfreiheit an, dass Un-
ternehmen, die Kenntnis über zu 
zahlende Mindestlöhne erhalten 
wollen, durch kollektive Maßnah-
men zu Verhandlungen von unbe-
stimmter Dauer gezwungen werden 
können. Bereits dies mache das 
schwedische Hoheitsgebiet für an-
dere Mitgliedstaaten weniger attrak-
tiv. Eine Rechtfertigung der kollek-
tiven Maßnahmen durch das im 
Allgemeininteresse liegende Ziel des 
A rbe i tn ehmer s chu t z e s  vo r 
„Sozialdumping“ scheitere dement-
sprechend bereits an mangelnden 
gesetzlichen Vorschriften. Einem 
Unternehmen, das in Schweden 
grenzüberschreitend tätig werden 
wolle, sei es hierdurch übermäßig 
erschwert, sich in den „nationalen 
Kontext“ einzufügen und somit 
grenzüberschreitende Dienstleistun-
gen erbringen zu können. 
 
2. Anmerkungen 
 
Das Urteil des EuGH kann nur pri-
ma facie überzeugen. Es begegnet 
auf der einen Seite berechtigten Be-
denken, dass die schwedische Ar-
beitsgesetzgebung die Mindestar-
beitsbedingungen einschließlich der 
Mindestlöhne umfassend in die 
Hände der Tarifvertragsparteien 
legt. Dienstleistungsanbieter aus 
dem EG-Ausland wären hierdurch 
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gehalten, zunächst mit der Gewerk-
schaft die Mindestbedingungen zu 
verhandeln. In anderen Mitglied-
staaten, welche die Mindestarbeits-
bedingungen kodifiziert haben, 
kann hingegen die Erbringung von 
Dienstleistungen umgehend nach 
Kenntnis des einschlägigen Geset-
zesmaterials erfolgen. 
 
Problematisch erscheint, dass der 
EuGH somit gesetzliche gegenüber 
verhandelten Mindestarbeitsbedin-
gungen der Tarifvertragsparteien 
bevorzugt und die Mitgliedstaaten 
so dazu veranlasst, Gesetze über 
Mindestlöhne zu erlassen. Dies 
kann nach einer volkswirtschaftli-
chen Betrachtung jedoch nicht 
überzeugen. Eine autoritative Fest-
setzung von (Mindest-)Löhnen 
durch eine Regierung kann nur will-
kürlich erfolgen, da es keinen objek-
tiven Gerechtigkeitsmaßstab gibt 
(Hayek, Die Verfassung der Frei-
heit, 1991, S. 358). Daher sollten 
Verhandlungen zwischen den Tarif-
vertragsparteien, die sich an die 
konkreten Gegebenheiten anpassen 
können, grundsätzlich Vorrang vor 
gesetzlichen Lösungen haben. 
 
Das Urteil hat geringeren Einfluss 
auf das deutsche Recht, da mit dem 
Arbeitnehmer-Entsendegesetz eine 
Regelung vorliegt, die den Anforde-
rungen des EuGH in dem vorlie-
genden Urteil gerecht wird. Das Ur-
teil betrifft insoweit nur die Bran-
chen, die von dem Gesetz nicht er-
fasst sind bzw. für die kein für allge-
meinverbindlich erklärter Tarifver-
trag vorliegt. 
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